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Der Katholisch-Theologische Fakultätentag appelliert an seine Mitglieder, sich für Mindeststandards 

bei Arbeitszeitregelungen für Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzusetzen. Be-

fristete Arbeitsverhältnisse sollten einen Umfang von drei Jahren nicht unterschreiten. 

Der Katholisch-Theologische Fakultätentag dankt der Deutschen Bischofskonferenz für die gute Zu-

sammenarbeit und tatkräftige Unterstützung bei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch-

ses. Er bittet die zuständigen Bistümer zu überprüfen, inwieweit sie auch durch finanzielle Unter-

stützung der Fakultäten die Schaffung weiterer Mitarbeiterstellen ermöglichen können. 

Der Katholisch-Theologische Fakultätentag setzt eine Arbeitsgruppe ein, die bis zur nächsten Plenar-

versammlung dazu eine Beschlussvorlage erarbeitet und zur Abstimmung vorlegt. 

 

 

 

 


